
den 8. Februar 1034, 
Z.Dt.Zollfrest. 

Frl. Mlna Graupp, 
686a Yonge St. Apt, I, 
Toronto, Ont. 
Geehrtes Frl. Graapp, 

.aif Ihr Schreiben vom 6. d.M. teile ich Ihnen 
ergebenst mit, daes ich nach uen bestehenden Bestimmungen 
nicht befugt bin, mit amtlicher Gewahr Auskunft über 
deutsche Zollbestimmungen zu geben. Ganz allgemein machte 
ich jeaoca sagen, dass ungerahate Oelgemulde zollfrei sind. 
Der Zoll für Hehmen aus Goluleisten (ßana oder teilweise 
vergoldeten, versilberten oder bronzierten Holzleiten) 
betragt 48,- Rh fur einen Doppelzentner. 

Hochachtungsvoll 
Der Generalkonsul 
I.A. 

Li/F. 


